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Die Änderung der Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" besteht aus

- Überbauungsplan

Weitere Unterlagen

- Erläuterungsbericht

- Überbauungsvorschriften UeO Nr. 8 "Moosbühl"

- Änderung Zonenplan im Gebiet "Moosbühl"

Änderung Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl"
Geringfügige Änderung gemäss Art. 122 Abs. 6 BauV
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Einwohnergemeinde Moosseedorf  Kanton Bern 
 

   

Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl"  
 

Teil C "Fachmarktcenter" 

 
 
 

Überbauungsvorschriften Nr. 8 "Moosbühl"  
Teil C "Fachmarktcenter" 
 
 

Die Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" beinhaltet 
 

 Überbauungsplan Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" 

 Überbauungsvorschriften Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" 

 Erläuterungsbericht Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" 
(mit hinweisendem Charakter) 

 

1. Geringfügige Aenderung nach Art. 122 Bauverordnung 

- Ergänzung von Artikel 14, Absatz 3  

dass die Fläche von Rasengitterelementen aus Kunststoff darf mit 75 % zur Grünfläche angerechnet werden. 

- und Artikel 14, Absatz 6  

dass Sträucher entlang der Gewerbestrasse maximal 80 cm hoch sein dürfen. 

- Korrektur im Anhang in der Pflegeanleitung der Hecken bei den Bestimmungen für das 1. Jahr. 

 

                    AX 976 
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Art. 1 Wirkungsbereich 
 
Die Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" gilt für das im Überbauungs-
plan punktiert umrandete Gebiet. 
 
 
 

Art. 2 Stellung zu den übrigen Gemeindebauvorschriften 
 
1 Die Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter " ist Bestandteil des Über-

bauungsplans mit Sonderbauvorschriften Nr. 8 "Moosbühl".  
 
2 Im Teil C „Fachmarktcenter“ der Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" werden die bestehen-

den Sonderbauvorschriften Nr. 8 „Moosbühl“ durch die Überbauungsvorschriften und den Über-
bauungsplan Teil C „Fachmarktcenter“ ersetzt. Die Sonderbauvorschriften Nr. 8 „Moosbühl“ gel-
ten aber immer noch im ganzen übrigen Perimeter „Moosbühl“. 

 
3 Soweit in den Überbauungsvorschriften und im Überbauungsplan Teil C „Fachmarktcenter“ 

nichts anders festgelegt ist, gilt das Gemeindebaureglement und der Zonenplan. 
 
 
 

Art. 3 Ziel und Zweck 
 
Die Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter" bezweckt die Realisierung 
eines Fachmarktcenters innerhalb des Perimeters der Überbauungsordnung. 
 
 
 

Art. 4 Lärmempfindlichkeitsstufe  
 
Im Wirkungsbereich der Überbauungsordnung gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

 

 

 

Art. 5 Inhalt des Überbauungsplanes 

 
Der Überbauungsplan stellt verbindlich dar: 
 
- die Strassenbaulinien 
- die Lage und Abmessung der Baufelder 
- die interne und externe Erschliessung 
- die Strassenanschlüsse, Notzufahrten (für Feuerwehr etc.) und Fusswege 
- die Gestaltung der Aussenräume und Grünflächen 
- die Lage und Art der Autoabstellplätze 
- die ungefähre Lage der anzupflanzenden hochstämmigen Bäume und Hecken 
- die Lage der Lärmschutzbauten 
 

 
Art. 6 Bauabstände von öffentlichen Strassen 

 
Für die Bauabstände von öffentlichen Strassen gelten die im Überbauungsplan eingetragenen Bau-
linien. 
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Art. 7 Grenz- und Gebäudeabstände, Baufeld 
 
1 Die Anordnung der Bauvolumen innerhalb des Baufeldes ist frei.  
 
2 Eingangspartien, Vordächer, einzelne Treppenanlagen und dergleichen dürfen über die Bau-

felderbegrenzung hinausragen, wobei von den Nachbargrundstücken ein Mindestabstand von 
6.00 m einzuhalten ist. Die Grundfläche dieser Bauteile darf höchstens 500 m

2
 betragen. 

 
3 Unterstände für Einkaufswagen, Velos, Container u.ä. mit maximal 40 m2 Grundfläche und 

3.50 m Gebäudehöhe dürfen ausserhalb vom Baufeld erstellt werden. Die gesamte Grundfläche 
dieser Nebenbauten darf höchstens 250 m

2
 betragen. Die Grenz- und Strassenabstände ge-

mäss Baureglement sind einzuhalten. 
 
 
 

Art. 8 Art der Nutzung 
 
1 Es dürfen nur Gewerbe- und Bürobauten sowie ein Fachmarktcenter mit den zugehörigen Ne-

benräumen und -anlagen erstellt werden. Wohnungen für das betriebsnotwendige an den 
Standort gebundene Personal sind zugelassen. 

 
2 Im Baufeld dürfen maximal 21'000 m

2
 Bruttogeschossfläche (BGF) realisiert werden. Davon dür-

fen maximal 15'000 m
2
 als Fachmarkt- Verkaufsfläche genutzt werden. 

 
3 Maximal 30 % der BGF dürfen als Lagerraum genutzt werden. 
 
 
 

Art. 9 Gebäudehöhe und Geschosszahl 
 
1 Die zulässige Gebäudehöhe beträgt 15 m. 
 
2 Innerhalb der zulässigen Gebäudehöhe sind drei Normal- und ein Attikageschoss zulässig. 
 
3 Unter Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe und der maximal zulässigen BGF ist, ungeachtet 

der zulässigen Geschosszahl, der Einbau von Zwischengeschossen für Galerien, Büros, Perso-
nalräumen, Nebenräumen etc. gestattet. Ihre BGF darf maximal 15 % der gesamten BGF betra-
gen. 

 
 
 

Art. 10 Gebäudegestaltung 

 
1 Die Gebäude sind so zu gestalten, dass sie sich ins Landschaftsbild einordnen. Es sind unauf-

fällige Farben und Materialien zu verwenden. Insbesondere sind keine glänzende Bedachungs-
materialien und keine grelle oder ausgefallene Farbtöne zulässig. 

 
2 Der guten Gebäudegestaltung kommt grosse Bedeutung zu. Der in gestalterischer Hinsicht an-

gemessenen Gliederung grosser Gebäudevolumen ist die erforderliche Beachtung zu schenken. 
 
3 Die architektonische Gestaltung des Projekts, insbesondere der Fassaden, ist während der Pla-

nungsphase, mit dem Fachausschuss der Gemeinde abzusprechen. 
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4 Vor Baubeginn sind Materialwahl und Farbgebung der Gebäudehülle mit genügend grossen 
Modellen oder Materialbeispielen zu bemustern und der Baupolizeibehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. 

 
 
 

Art. 11 Dachgestaltung 
 
1 Auf dem Dach sind ausschliesslich folgende Aufbauten gestattet: 

- Rauch- und Lüftungskamine 
- Oberlichter, Lichtkuppeln und Sonnenkollektoren 
- Liftaufbauten, welche die zulässige Gebäudehöhe um höchstens 1.00 m überragen 
- Nottreppen 
- Einzelne Lüftungsanlagen mit einer Maximalhöhe von 3.00 m ab ok. Dachrand gemessen, 

die einen Mindestabstand von 6.00 m von der Fassade einhalten und deren Grundfläche zu-
sammen nicht mehr als 15 % der Dachfläche aufweisen. 

 
2 Flachdächer sind, soweit sie nicht als Terrassen genutzt werden, extensiv  zu begrünen. 
 
 
 

Art. 12 Strassenmässige Erschliessung  
 
Mit baulichen Massnahmen ist sicherzustellen, dass der motorisierte Kundenverkehr (Zu- und Weg-
fahrt) nur über die Parzelle Nr. 91 (Shoppyland) mit Überbauungsordnung Nr. 9 "Moosmatt (Areal 
Migros)" erfolgt. 
 
 
 

Art. 13 Autoabstellplätze 
 
1 Innerhalb des Perimeters der Überbauungsordnung sind maximal 350 Abstellplätze für PW‘s 

und maximal 10 Abstellplätze für Lastwagen zulässig. Vorbehalten bleibt der Nachweis der Um-
weltverträglichkeit. 

 
2 Die Parkierungsanlage darf auf zwei Niveaux angeordnet werden. Das Niveau des oberen Park-

geschosses darf eine maximale obere Kote von 529.00 m über Meer aufweisen. Die für die Ab-
sturzsicherheit nötigen Geländer dürfen diese Kote um maximal 1.00 m überragen. 

 
3 Das Oberflächenwasser der Parkierungsanlage ist innerhalb vom Perimeter zu versickern oder 

mittels geeigneter Retentionseinrichtungen zurückzuhalten. 
 
 
 

Art. 14 Umgebungsgestaltung/Grünflächen 
 
1 Mit jeder Baueingabe ist ein Umgebungsgestaltungsplan mit den dazugehördenden Schnittplä-

nen aller wesentlicher Umgebungsgestaltungselemente, den Bepflanzungen und dem möglichen 
Kompostplatz einzureichen. Der Plan kann mit dem Erdgeschossgrundriss kombiniert sein. 
 

2 Es gilt ein Grünflächenanteil (Anteil Grünfläche von der Grundstücksfläche) von 20 %. 
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3 Zur Berechnung der Grünfläche werden begrünte, wasserdurchlässige Flächen wie Schotter-
gras, Rasengittersteine o.ä. zu 50 % solche mit Rasengitterelementen aus Kunststoff zu 75 % 
zur Grünfläche angerechnet. Begrünte Flachdächer werden nicht angerechnet.  
 

4 Die Aufteilung der erforderlichen Gesamtfläche in einzelne Teilgrünflächen ist zulässig.  
 

5 Angerechnet werden Grünflächen mit einer Mindestbreite von 1.50 m. 
 

6 Im Grünstreifen längs der Gewerbestrasse ist durch eine Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern eine intensive und dichte Bepflanzung zu schaffen. Der Anhang zu diesen Überbauungs-
vorschriften gilt als Wegleitung für die Anpflanzung und Pflege dieser Grünanlage. Aus Sicher-
heitsgründen sind hier die Sträucher auf eine Höhe von maximal 80 cm zurückzuschneiden. 
 

7 Im Grünstreifen entlang der Autobahn Bern-Biel sind, sofern es die Lage der Gasleitung erlaubt, 
hochstämmige Bäume und Sträucher zu pflanzen. 
 

8 Für die Begrünung von Autoabstellplätzen gilt der Anhang zu diesen Überbauungsvorschriften 
als Wegleitung.  
 

9 Der Standort des Abfallcontainerplatzes ist im Baugesuchsverfahren der Baukommission zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 

 
 

Art. 15 Lärmschutz 
 
Entlang der Gewerbestrasse sind geeignete Lärmschutzmassnahmen zu treffen. Diese müssen ab 
Niveau Gewerbestrasse eine Mindesthöhe von 2.00 m aufweisen. 
 
 
 

Art. 16 Inkrafttreten 
 
Die Überbauungsordnung Nr. 8 "Moosbühl" Teil C "Fachmarktcenter " tritt mit der Genehmigung 
durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft (Art. 61 BauG, Art. 110 BauV). 
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Anhang 

 

Wegleitung für die Anpflanzung und Pflege von Feldhecken 

 

Pflanzanleitung 
 
Vorbereitung des Bodens: Auf Wiesland wird ein Streifen von mind. 2 (-6) m Breite gepflügt und mit 

Egge oder Bodenfräse bearbeitet. 
Bei Anlage auf Rohboden: 
Mutterbodenauftrag (Humus) von mindestens 40 cm Stärke. 

 
Pflanzmaterial: Einheimische Junggehölze aus Forstbaumschule. Idealgrösse 60/100 

cm, 2 x verschult. Mischung nach speziell zu erstellender Liste (je nach 
Standort ver- schieden) 
Faustregel: Sträucher ca. 50 % 
 Bäume ca. 50 % 

 
Pflanzung: 2 (-6) Reihen 

Reihenabstand ca. 70 cm 
Pflanzabstand ca. 70 cm 
Pflanzung in Gruppen von 3 - 7 Stück nach speziellem Pflanzschema 
(siehe Abbildung) Angiessen der Pflanzen. Abdecken des Bodens mit 
Stroh, Grasabfällen oder dergleichen, um den Boden feucht zu erhalten 
und den Unkrautwuchs einzuschränken. 

 
 

Pflegeanleitung 

 
1. Jahr: Im Sommer: einmaliges Niedertreten der zu hoch wachsenden Gräser 

(Gipfeltrieb der Gehölze muss besonnt sein). Allfälliges Unkraut ist recht-

zeitig, bevor es absamen kann, zu entfernen und zu entsorgen. 
 
2. - 5. Jahr: Kein Unterhalt 
 
Ab ca. 5. Jahr: Ausholzen zu dicht wachsender Sträucher. (Wurzelstock im Boden be-

lassen). Entfernen zu dicht stehender Bäume, um den verbleibenden Ex-
emplaren mehr Platz zu gewähren. 
Das Laub soll nicht aus der Hecke entfernt werden (Humusbildung), 
ebenso kann das Schnittholz in der Hecke liegen gelassen werden. Es 
stellt sich von Natur aus am Boden eine standortsgerechte Krautvegeta-
tion ein, die den Boden abdeckt, so dass kein "Unkraut" aufkommen 
kann. 
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Nach dem Beschwerdeverfahren mit der Auflage,  

dass Artikel 13 Absatz 2 der Überbauungsvorschriften nicht genehmigt wird 

am 14. Mai 2003 von der  

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern genehmigt  
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